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REGLEMENT 

 
FÜR DAS 24. VERBANDSSCHIESSEN 

 
DER MARCH – HÖFE 2026 

             
 

 

Gewehr 300 Meter 
 

Durchführung:    SG Tuggen 
 
Schiessplatz:    «Chlausen» Tuggen 
 

Scheiben:     12 
 
Schiesszeiten Verbandsschiessen: Freitag, 05. Juni 17.00 – 20.00 Uhr 
      Samstag, 06. Juni 08.00 – 12.00 Uhr 
      Samstag, 06. Juni 13.30 – 17.00 Uhr 
      Freitag, 12. Juni 17.00 – 20.00 Uhr 
      Samstag, 13. Juni 13.30 – 17.00 Uhr 
 
Vorschiessen:    Donnerstag, 28. Mai 
      Voranmeldung bei SG Tuggen nötig! 

 
Talonausgabe:    bis 30 Minuten vor Schiessende  
 
Absenden:     Donnerstag, 26. Juni 
 
Lokal:     Schützenstube «Chlausen» Tuggen 
  



 

2 

 

 
 
Zur Förderung des sportlichen und ausserdienstlichen Schiessens mit dem Gewehr, sowie zur Pflege 
der Kameradschaft findet im Verbandsgebiet des RSV March-Höfe alljährlich ein Verbandsschiessen 
sowie ein Verbandsmatch statt. In nachfolgendem Regelwerk wird aus Gründen der Lesbarkeit die 
männliche Schreibweise verwendet. Selbstverständlich gelten die Regeln gleichermassen für die 
weiblichen und männlichen Teilnehmer. 
 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 
Vorschriften Der Anlass basiert auf den Regeln für das Sportliche Schiessen 

(RSpS / 1.10.4020.d) und den sieben Teil-Reglementen des SSV, 
sowie sämtlichen Vorschriften, Reglementen, Weisungen, 
Ausführungsbestimmungen (AFB) und Hilfsmittelverzeichnissen von 
SSV, Swiss Olympic, VBS, SAT, USS, und KSV. 

 Diese Vorschriften regeln alle im Schiessplan nicht explizit 
aufgeführten Positionen und stehen in der Schiessanlage zur 
Verfügung. Sie sind vom Organisator jederzeit anzuwenden. 

 
Anlasskategorie Beim Schiessanlass handelt es sich um einen Vereinswettkampf nach 

RSpS, Teil RW Art. 3, Abs. 3. Der Anlass ist gebühren- und 
lizenzpflichtig. 

 
Alterskategorie Junioren U17 10 – 16 Jahre  
 Junioren U21 17 – 20 Jahre  
 Elite E 21 – 45 Jahre  
 Senioren S 46 – 59 Jahre  
 Veteranen V 60 – 69 Jahre  
 Seniorveteranen SV  ab 70 Jahre 
 
Teilnahmeberechtigung Sämtliche Mitglieder von vor dem 1. Januar des laufenden Jahres 

gegründeten und als solche dem Regionalschützenverband March-
Höfe angehörenden Gewehrvereine werden zum Verbandsschiessen 
zugelassen. 

  
 Die Teilnahme von Mehrfachmitgliedern mit einem Verein, bei dem sie 

als Aktiv-B-Mitglied erfasst sind, ist nur möglich, wenn: Der Disziplinen-
Stammverein am Verbandswettkampf nicht teilnimmt. 

 Nimmt der Stammverein trotzdem an diesem Anlass teil, so wird der 
Teilnehmer in der Einzelrangliste aufgeführt. Das Resultat zählt aber 
nicht für den Verbandswettkampf beider Vereine. 

 
Munition Es darf nur die vom durchführenden Verein abgegebene Munition 

verwendet werden. Die Hülsen bleiben dessen Eigentum. 
 
Sportgeräte-Kontrolle Die Sportgeräte sind offen, d.h. nicht in Behältnissen in und aus der 

Schiessanlage zu bringen; eine Eingangskontrolle überprüft das 
Einhalten der Sicherheitsregeln gemäss RSpS Teil TRG Art. 4 
Nach dem Schiessen haben die Teilnehmenden eine Entladekontrolle 
durchzuführen. 

 
Absenden Die Kategoriensieger werden an das Absenden eingeladen. Ferner 

werden alle teilnehmenden Vereine mit einer Delegation am 
Absenden zur Übernahme der Vereinsauszeichnung und Rangliste 
erwartet. Es werden keine Gaben und Ranglisten per Post versandt. 

 
Haftung Der Organisator übernimmt keine Haftung für Sportgeräte und 

Gegenstände. 
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Versicherung Alle Teilnehmenden sind nach den Bestimmungen der USS 
versichert. Die Versicherten verzichten gegenüber dem 
Regionalschützenverband und dem durchführenden Verein auf 
weitere Ansprüche. 

 
Beschwerderecht Allfällige Proteste diesen Anlass betreffend werden vom Organisator 

sofort behandelt und erledigt. Vorbehalten bleibt das Rekursrecht an 
die Disziplinarkommission des SSV. 

 
Anmeldungen Die Anmeldungen haben durch die Vereinsvorstände bis spätestens 

10 Tage vor dem ersten Schiesstag schriftlich oder elektronisch an 
den durchführenden Verein zu erfolgen. Mit der Anmeldung ist ein 
alphabetisch geordnetes Verzeichnis der wettschiessenden Mitglieder 
einzureichen. Nachmeldungen sind auch an den jeweiligen 
Schiesstagen möglich. 

 Zusammen mit der Anmeldung sind auch die Teilnahmekosten des 
Vereins und die Beiträge ans Matchschiessen zu überweisen. 

 
 
Regionalschützenverband March-Höfe Galgenen, 27.02.2026 
 

Der Präsident   Die Aktuarin 
Markus Fleischmann  Karin Köpfli 

 
 
 
 
 
Schiessplan geprüft und genehmigt 
 
Schwyzer Kantonal-Schützengesellschaft Wollerau, ……………… 

 
  Schützenmeister 300m 
  Andreas Linggi 
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Verbandsstich  Wird am gleichen Halbtag auch der Verbandsmatch geschossen, ist 

zuerst der Verbandsstich zu schiessen. 
 

Sportgeräte: alle Sportgeräte 
 
Scheibe: A10 
 
Schiessprogramm: 2 Schuss Einzelfeuer Probe obligatorisch 
 10 Schuss Einzelfeuer 
 
Stellungen: Standardgewehr liegend-frei 
 Freigewehr nicht liegend 
 Karabiner liegend frei, liegend aufgelegt oder ab Zweibeinstütze 
 Sturmgewehr ab Zweibeinstütze 
 Veteranen dürfen mit dem Freigewehr liegend frei schiessen. 
 Seniorveteranen dürfen mit dem Freigewehr und Standardgewehr liegend 
 aufgelegt schiessen. 
 
Teilnahmekosten: CHF 23.00 
 (CHF 15.80 Kontrollgeld, CHF 2.00 Gebühren, CHF 0.50 Finanzierung  
 Labelstandorte, CHF 0.50 Sportförderungsbeitrag Nachwuchs SKSG und CHF  
 4.20 Munition) 
 

Teilnahmekosten CHF 16.00 
Junioren: (CHF 8.80 Kontrollgeld, CHF 2.00 Gebühren, CHF 0.50 Finanzierung  

 Labelstandorte, CHF 0.50 Sportförderungsbeitrag Nachwuchs SKSG und CHF  
 4.20 Munition) 
 

Auszeichnungen: Kranzkarte SKSG Wert CHF 10.00 
 
 Standard- und Freigewehre 
 89 Punkte für E / S  
 87 Punkte für U21 und V 
 86 Punkte für U17 und SV 
 
 Kat. D  Stgw 57-03 und Karabiner 
 84 Punkte für E / S 
 82 Punkte für U21 und V 
 81 Punkte für U17 und SV 
 
 Kat. E  Stgw 90, Stgw 57-02  
 83 Punkte für E / S 
 81 Punkte für U21 und V 
 80 Punkte für U17 und SV 
 
 

Verbandsmeister: Verbandsmeister wird der Schütze mit dem höchsten Resultat. 
 Bei Punktegleichheit gilt das Reglement SSV. 
 
 Es werden in folgenden Waffenkategorien Verbandsmeister erkoren: 
 
 Kat. Sport: Standardgewehr und freie Waffen 
 Kat. Ordonnanz: Karabiner, Stgw 90, Stgw 57/02 und Stgw 57/03 
 

 Zusätzlich gibt es einen Veteranenmeister, U21-Meister und U17-

 Meister. 

 

  Jeder Schütze ist nur einmal gabenberechtigt, ansonsten geht der Preis  
  an den nachfolgenden Schützen. 
 Den Verbandsmeistern wird eine einfache Spezialgabe abgegeben.  
 



 

5 

 

Reglement für den Verbandswettkampf 
 
Teilnahme Vereine: Sämtliche vor der DV des laufenden Jahres gegründeten und als solche 

dem Regionalschützenverband March-Höfe angehörenden 
Gewehrvereine werden zum Verbandswettkampf zugelassen. 

 
Teilnehmende: Teilnehmende müssen dem betreffenden Verein als lizenziertes Mitglied 

angehören. Ein Verein darf kein lizenziertes Mitglied vom 
Verbandswettkampf ausschliessen. 

Teilnehmende dürfen den Verbandsstich auch dann schiessen, wenn der 
Stammverein nicht am Verbandswettkampf teilnimmt. 

 
Streitfälle: Alle Streitfälle über die Zulassung oder Disqualifikation von Vereinen und 

Teilnehmenden entscheidet auf Antrag des Organisators der Vorstand 
SKSG mit Rekursmöglichkeit an die Disziplinar- und Rekurskommission 
des SSV. 

 
Kategorieneinteilung: Alle Vereine konkurrieren in der vom SSV festgelegten Kategorie. 
 Die Vereinskonkurrenz wird in 4 Kategorien mit einer Rangliste 

ausgetragen. 

 
Schiessprogramm: Es zählen die Resultate vom Verbandsstich. 
 
Teilnahmekosten Verein: CHF 40.00 plus CHF 0.75 pro lizenziertes Mitglied Ü20 des Vorjahres. 
 (CHF40.00 Doppelgeld, CHF 0.25 pro Lizenziertes Mitglied für die  
 Finanzierung des Regionalverbandsmatch und CHF 0.50 pro lizenziertes  
 Mitglied für die Nachwuchsförderung des Matchschützenverband March- 
 Höfe) 
 
Pflichtresultate: Die Anzahl Pflichtresultate entspricht in allen Kategorien 50% der Anzahl 

der geschossenen Resultate ohne Teilnehmer der Alterskategorie 
U17 und U21. Im Minimum zählen jedoch die Anzahl der Mindestpflicht-
resultate der entsprechenden Kategorie. Bruchteile fallen weg. 

 
Mindestpflicht- 1. Kategorie 12 geschossene Resultate 
resultate: 2. Kategorie 10 geschossene Resultate 
 3. Kategorie   8 geschossene Resultate 
 4. Kategorie   6 geschossene Resultate 
 
Vereinsresultat: Zur Ermittlung des Vereinsresultates werden die besten Einzelresultate 

des Vereins berücksichtigt, unabhängig davon, mit welchem Sportgerät 
sie erzielt wurden. 

 
Berechnungsart: Zum Total der Pflichtresultate wird 2% der Summe der 

Nichtpflichtresultate hinzugezählt. 

Die Summe wird geteilt durch die Anzahl Pflichtresultate. 

Die Berechnung wird auf drei Dezimalstellen abgerundet. 

 
Rangordnung: Bei Gleichheit entscheidet die grössere Teilnehmerzahl, anschliessend 

die besseren Einzelresultate. 
 
Rangierung: Alle Vereine, welche die Mindestpflichtresultate für die Berechnung des 

Vereinsresultates erreichen, werden rangiert. 
 
Gaben: Alle rangierten Vereine erhalten eine Auszahlung: 

1. Rang CHF   120.00 
2. Rang CHF     80.00 
3. Rang CHF     40.00 
ab 4. Rang je eine Kranzkarte im Wert von CHF 20.00 


